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BGH: Ungenehmigte Tagesmuttertatigkeit in Mietwohnung

Von der Wohnungseigentliimergemeinschaft ungenehmigte Tagesmuttertatigkeit in einer Eigentumswohnung darf nach
bestandskraftigem Untersagungsbeschluss nicht fortgefiihrt werden, so urteilte der V. Zivilsenat auf die Revision von
zwei beklagten Wohnungseigentimern, deren Mieterin in der Wohnung eine Tagespflegestelle fir bis zu funf
Kleinkinder betreibt (BGH, Urt. v. 13.7.2012 — V ZR 204/11). Auf die Klage einer Wohnungseigentiimerin waren sie vom
Landgericht verurteilt worden, die Nutzung der Wohnung als Kindertagespflegestelle zu unterlassen. Die Revision der
Beklagten hatte keinen Erfolg. Ein Unterlassungsanspruch der Klagerin folgt bereits daraus, dass den Beklagten die
Auslbung der Tagesmuttertatigkeit ihrer Mieterin durch einen in der Eigentimerversammlung vom 28.9.2009 gefassten
und unangefochtenen Beschluss der Wohnungseigentiimer untersagt worden war.

Zur Begriindung flihren die Bundesrichter aus: Das Berufungsgericht habe zu Recht angenommen, dass die Nutzung
einer Wohnung zum Betrieb einer entgeltlichen Tagespflegestelle fir bis zu finf Kleinkinder die ,Ausibung eines
Gewerbes oder Berufes in der Wohnung“ im Sinne der Teilungserklarung darstellt und daher der Zustimmung des
Verwalters oder einer 3/4-Mehrheit der hierlber abstimmenden Wohnungseigentimer bedarf. Zwar gehdére zum
Wohnen auch die Médglichkeit, in der Familie neben den eigenen Kindern fremde Kinder zu betreuen, etwa bei
regelmaBigen Besuchen von Freunden der Kinder oder im Wege der Nachbarschaftshilfe. Hiervon zu unterscheiden
sei jedoch die Nutzung der Wohnung zur (werk-)tglichen Erbringung von Betreuungsdienstleistungen gegentber
Dritten in Form einer Pflegestelle flr bis zu funf Kleinkinder, bei der der Erwerbscharakter im Vordergrund steht. Eine
solche teilgewerbliche Nutzung der Wohnung werde vom Wohnzweck nicht mehr getragen.

Auf die vom Berufungsgericht gepriifte Frage, ob die Verwalterin zu Recht die Zustimmung zum Betrieb einer
Tagespflegestelle in der Wohnung der Beklagten verweigert hat, komme es aber nicht an. Denn ein
Unterlassungsanspruch der Klagerin (§ 15 Abs. 3 WEG) folge bereits daraus, dass den Beklagten die weitere
Ausubung der Tagesmuttertatigkeit ihrer Mieterin durch einen in der Eigentimerversammlung vom 28.9.2009
gefassten, nicht angefochtenen Beschluss der Wohnungseigentimer untersagt wurde.

Den Beklagten bleibe es aber unbenommen, bei der Verwalterin oder der Wohnungseigentiimergemeinschaft einen
Antrag auf Zustimmung zum Betrieb der Tagespflegestelle zu stellen. Solange eine erforderliche Zustimmung aber nicht
vorliege, diirfe die Tagesmuttertatigkeit
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aufgrund des bestandskraftigen Untersagungsbeschlusses nicht fortgesetzt werden.
(Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 111/2012 vom 13.7.2012)
Anm. d. Red.: Lesen Sie zu diesem Thema auch den Aufsatz vonWolfgang Détsch, Kindertagespflege in

Eigentumsanlagen — Auswirkungen von § 22 Abs. 1a BImSchG u. a., ZfIR 2012, 458. Die Entscheidung wird nach
Abfassung der Griinde in der ZfIR mit Anmerkung verdffentlicht.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG


file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZfIR 2012, 458&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1

	ZfIR 2012, A 4
	BGH: Ungenehmigte Tagesmuttertätigkeit in Mietwohnung


